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Informationen über weitere Befragungen im Rahmen des Zensus 2011 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Deutschland findet seit dem 9. Mai 2011 der Zensus 2011 statt, bei dem 
ermittelt wird, wie viele Menschen in den Städten und Gemeinden leben, wie 
sie wohnen und arbeiten. Zur Sicherung der Datenqualität erfolgen in Kürze, 
ergänzend zu den Haupterhebungsteilen, zwei weitere primärstatistische Be-
fragungen geringeren Umfangs: Es handelt sich hierbei um die Befragung zur 
Klärung von Unstimmigkeiten und um die abschließende Begehung bei Ant-
wortausfällen im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ). 

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Hintergründe für die erneuten 
Befragungen informieren und um Ihre Unterstützung bitten: Geben Sie diese 
Informationen bitte innerhalb Ihrer jeweiligen Dienststelle an Ihre Kolleginnen 
und Kollegen weiter. Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen (IT.NRW) informiert neben den Gemeinden bzw. Kreisen und kreis-
freien Städten auch die Kreispolizeibehörden, die Polizeipräsidien sowie die 
Verbraucherberatungsstellen. 

 

Informationen zur „Befragung zur Klärung von Unstimmigkeiten“ 

Diese Erhebung dient der präzisen Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl, 
die ein wesentliches Ziel des Zensus 2011 ist, und findet ausschließlich in 
Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern statt. Bereits im Rahmen der 
Haushaltebefragung befragte Personen werden nicht noch mal befragt. Beim 
Abgleich von Melderegisterdaten mit Angaben aus der Gebäude- und Woh-
nungszählung aufgetretene Unstimmigkeiten sollen mithilfe von Interviews 
geklärt werden. Zu diesem Zweck kündigen sich die Erhebungsbeauftragten 
vorher mit einem Terminvorschlag schriftlich bei den Auskunftspflichtigen an. 
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, den Fragebogen allein aus-
zufüllen und an IT.NRW zurückzusenden. Ergänzend zur Angabe von Name 
und Anschrift werden lediglich Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnungs-
status, Anzahl der Personen in der Wohnung sowie die Staatsangehörigkeit 
erfragt. IT.NRW weist darauf hin, dass Datenschutz und Statistikgeheimnis 
beim Zensus 2011 höchste Priorität haben, und dass keine Informationen an 
andere Behörden – zum Beispiel an Einwohnermeldeämter – zurück übermit-
telt werden dürfen (sog. Rückspielverbot). 
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Informationen zur „Begehung bei Antwortausfällen im Rahmen der Ge-
bäude- und Wohnungszählung (GWZ)“ 

Trotz sorgfältiger Anschriftenrecherche auf Basis der verwendeten Daten-
quellen konnte nicht jedem Wohngebäude in Nordrhein-Westfalen ein Eigen-
tümer zugeordnet werden. Diese unverzichtbaren Gebäude- und Wohnungs-
angaben werden daher von Erhebungsbeauftragten der kommunalen Erhe-
bungsstellen bei erneuten Begehungen – soweit möglich – per Inaugen-
scheinnahme abschließend ermittelt. Nachfragen können gerne an Mitarbei-
ter/-innen der Hotline unter 0211 882593693 oder per E-Mail: 
gwz.zensus@it.nrw.de gerichtet werden. 

 

In Nordrhein-Westfalen ist der Landesbetrieb Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen (IT.NRW) als statistisches Landesamt für die Durchführung 
des Zensus 2011 verantwortlich. Vor Ort sind die Erhebungsstellen der Kreise 
und kreisfreien Städte u. a. für die Befragung der Haushalte zuständig, sie 
koordinieren dabei auch den Einsatz der Interviewer/-innen. Welche Erhe-
bungsstelle in Ihrem Zuständigkeitsgebiet die Erhebungen verantwortet, erfah-
ren Sie hier: www.it.nrw.de/statistik/zensus/Erhebungsstellen. 

 

Für allgemeine Fragen wurde für die Bürgerinnen und Bürger eine spezielle 
Hotline eingerichtet: 01803 504040 (9 Cent/Minute aus dem dt. Festnetz – 
Mobilfunk max. 42 Cent/Minute). 

Weitere Informationen zum Zensus 2011 finden Sie in unserem Internetange-
bot unter www.it.nrw.de und unter www.zensus2011.de. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

gez. Kirsten Bohne 


